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FondsSpotNews 549/2025 
 
 

Fusion von Fonds der Hansainvest GmbH 
 
Hansainvest hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 02.01.2026 fusionieren. Die Anteile des 
„abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von 
der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.  
 

 
Fondsanteile können über die FFB bis zum 22.12.2025 gekauft und zurückgegeben werden. 
 
Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne  
in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, 
sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell 
abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer 
Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum 
festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche 
Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die 
steuerlichen Auswirkungen zu informieren.  
 
Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert. 
 
Das Dokument der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen zu Ihrer Information beigelegt. 
Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird 
von der FFB nicht geprüft. 
 
Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf 
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis. 
 
 
Freundliche Grüße 
Ihre FFB 
 
Kronberg im Taunus, 28. November 2025 
                                       

Abgebender Fonds ISIN Aufnehmender Fonds ISIN 
ECie Fair Future Fund R DE000A2PYP73 ECie Fair Future Fund I DE000A2PYP65 



 

HANSAINVEST 
Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg 

 
Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt keine Information gemäß § 167 KAGB dar. 

 
 

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 
 

ECie Fair Future Fund 
 

Zusammenlegung der Anteilklassen 
 

ECie Fair Future Fund R (ISIN: DE000A2PYP73) 
ECie Fair Future Fund I (ISIN: DE000A2PYP65) 

 
 
 
Mit Wirkung zum 02.01.2026 wird die Anteilklasse ECie Fair Future Fund R mit der Anteilklasse ECie 
Fair Future Fund I zusammengelegt. Ab dem 02.01.2026 besteht somit lediglich die jetzige 
Anteilklasse ECie Fair Future Fund I  unter dem  Namen ERW Aktienstrategie V fort. Bezüglich der 
Namensänderung des Fonds werden Sie in einer gesonderten Bekanntmachung informiert.  
 
Nachstehend finden Sie die Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen gegenübergestellt:  
 

 ECie Fair Future Fund R ECie Fair Future Fund I 

(ab 02.01.2026: ERW 

Aktienstrategie V) 

Wertpapierkennnummer (WKN) A2PYP7 A2PYP6 

ISIN Code DE000A2PYP73 DE000A2PYP65 

Erstausgabedatum 15. April 2020 15. November 2021 

Erstausgabepreis 100,00 EUR 100,00 EUR 

Währung der Anteilklasse EUR EUR 

Verwendung der Erträge ausschüttend ausschüttend 

Mindestanlagesumme 

(Einmalanlage) 

kein Mindestbetrag 250.000,00 EUR (ab 

02.01.2026: 0,00 EUR) 

Mindestbetrag Folgezahlungen kein Mindestbetrag kein Mindestbetrag 

Sparplanfähig ja Nein (ab 02.01.2026: ja) 

Mindestbetrag Sparplan kein Mindestbetrag - 

Ausgabeaufschlag 5 % des Anteilwertes 
kein Ausgabeaufschlag 

Rücknahmeabschlag kein Rücknahmeabschlag 
kein 

Rücknahmeabschlag 



 

Verwaltungsvergütung 1,475 % p.a. des Wertes des OGAW-

Sondervermögens der jeweiligen 

Anteilklasse, bezogen auf den 

Durchschnitt der börsentäglich 

errechneten Nettoinventarwerte des 

betreffenden Jahres 

1,075 % p.a. (ab 

02.01.2026: 1,275%) 

des Wertes des OGAW-

Sondervermögens der 

jeweiligen Anteilklasse, 

bezogen auf den 

Durchschnitt der 

börsentäglich 

errechneten 

Nettoinventarwerte des 

betreffenden Jahres 

Erfolgsvergütung Eine Erfolgsvergütung wird nicht 

erhoben.  

Eine Erfolgsvergütung 

wird nicht erhoben.  

Verwahrstellenvergütung 
bis zu 0,15 % p.a. des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens, bezogen 

auf den Durchschnitt der 

börsentäglich errechneten 

Nettoinventarwerte des betreffenden 

Jahres 

Bis zu 0,15 % p.a. des 

Wertes des OGAW-

Sondervermögens, 

bezogen auf den 

Durchschnitt der 

börsentäglich 

errechneten 

Nettoinventarwerte des 

betreffenden Jahres 

 
Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere 
Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie 
da. Sie erreichen sie via 
 

E-Mail: info@hansainvest.de. 
 
 
Hamburg, den 24.11.2025 

 
Die Geschäftsleitung 
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